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7. Können Sie vom Vertrag zurücktreten bzw. ihn kündigen?

Sie können Ihren Antrag oder Ihre Annahmeerklärung innerhalb von vierzehn Tagen kostenlos widerrufen. Der Widerruf muss
spätestens am letzten Tag der Widerrufsfrist der Allianz mitgeteilt oder der Post übergeben sein.

Kommt die Versicherung zustande, können Sie diese nach Ablauf des ersten Versicherungsjahrs kündigen.

_  Bei reinen Risikoversicherungen, für die ein Rückkauf gemäss den Vertragsbedingungen nicht möglich
ist, werden der Vertrag und somit sowohl die Deckung als auch die Leistungspflicht aufgehoben.

_  Bei Lebensversicherungen, die gemäss den Vertragsbedingungen einen Rückkauf ermöglichen, wird bei
einer Kündigung der allfällige Rückkaufswert ausbezahlt. Bitte beachten Sie, dass ein Rückkauf mit
finanziellen Nachteilen verbunden sein kann. Versicherungsdeckung und Leistungspflicht enden grundsätzlich
ebenfalls bei Vertragsende.

8. Welche Kosten fallen bei einem Rückkauf an?

Mit dem Rückkauf der Lebensversicherung Comfort Saving und Comfort Saving Plus sind folgende wesentlichen Kosten
verbunden:

_  Nicht amortisierte Kosten (Provisionen, Aufwand für Antrags- und Gesundheitsprüfung).

_  Zinsrisikoabzug

Diese werden von der Inventardeckungsrückstellung abgezogen.

9. Welche Pflichten haben Sie als Versicherungsnehmerin oder Versicherungsnehmer?

Ihre wichtigsten Pflichten sind:

_  Im Antrag alle Fragen vollständig und wahrheitsgetreu zu beantworten

_  Uns einen Schadenfall innert 90 Tagen zu melden, nachdem das Ereignis eingetreten ist

_  Im Leistungsfall bei den Abklärungen mitzuwirken (Mitwirkungspflicht)

_  Zur Schadenminderung beizutragen, zum Beispiel, indem Sie sich rechtzeitig einer fachärztlichen
Untersuchung unterziehen, die Anweisungen des medizinischen Personals befolgen oder sich rechtzeitig bei
der zuständigen IV-Stelle anmelden

_  Ihre Versicherungsprämien rechtzeitig und vollständig zu bezahlen. Die Folgen des
Prämienzahlungsverzugs sind in den Versicherungsbedingungen beschrieben.

Dies sind nur die wichtigsten Pflichten. Es gelten die Allgemeinen Bedingungen (AB), der Antrag sowie die allfällig
angehängten Bestimmungen wie zum Beispiel Zusatzbedingungen, Ergänzende Bedingungen oder Besondere Bedingungen.

Bei Erwerbsunfähigkeitsrenten müssen Änderungen des Gesundheitszustands oder der Erwerbstätigkeit, die den Grad der
Erwerbsunfähigkeit eines bereits gemeldeten Falls nicht betreffen, der Allianz nicht gemeldet werden.

10. Was macht Allianz mit Ihren Daten?

Die Bearbeitung von Personendaten bildet eine unentbehrliche Grundlage des Versicherungsgeschäfts. Für die Erbringung
unserer Dienstleistungen bearbeiten wir Ihre Personendaten unter Berücksichtigung des Schweizerischen
Datenschutzgesetzes (DSG) und - soweit anwendbar - der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Weitere
Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung der Allianz (http://www.allianz.ch/privacy). Sofern wir für den
Vertragsabschluss oder zur Durchführung des Vertrags besonders schützenswerte Personendaten (zum Beispiel
Gesundheitsdaten, medizinische Berichte) benötigen, holen wir Ihre Einwilligung ein.


